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Ueber Selbstmord.
Von Dr. Hans Schmidt, Nürnberg.

(Schluss.)

Mit diesen natürlich noch sehr unvollständigen statistischen
Etme.kungen ist zugleich auch die einzig richtige Einstellung
zum Problem des Selbstmordes gegeben, ist ein Verhalten
angedeutet, das an die Stelle der fruchtlosen moralischen
Entrüstung die fruchtbare soziale Tat setzt. Die Gesellschaft wie
der Einzelne beseitige Miss- und Uebelstände wirtschaftlicher,
geistiger, sittlicher Art, die jährlich Tausende in hoffnungslose
Nichts- und Minderwertigkeitsgefühle hineintreiben, oder tue

wenigstens alles Mögliche, um ihnen entgegenzuwirken. Der
Mensch ist ein Soziales Wesen und jeder Selbstmord ein
deutliches Dokument der Verzweiflung an der menschlichen Sozietät.

Er ist ja ein Zeichen dafür, dass der betreffende Mensch
sich selbst nicht mehr helfen konnte, wie noch mehr dafür, dass
kein andrer, keine andern zu seiner Hilfe bereit waren. Kurz
gesagt: den Selbstmord durch Verhütung seiner Ursachen
verhüten ist besser als ihn beklagen —

Wer den bisherigen Ausführungen nachdenklich, vielleicht
gar zustimmend gefolgt ist, der dürfte auch des Gegensatzes
gewahr geworden sein, der sie von der christlichen Einstellung
zu dem uns beschäftigenden Problem trennt. Da aber diese

Einstellung noch heute weite Volkskreise beherrscht und sich
dort kraft des auch in der geistigen Welt waltenden Trägheitsund

Beharrungsgesetzes in gewissen altüberlieferten Formen
und Bräuchen auslebt, ist es nötig, das christliche Verhalten
zum Selbstmord darzustellen und zu beurteilen. Die
Durchschnittschristen, voran der Pfarrer, verdammen insgemein den
Selbstmord als schwere Sünde gegen — das 5. Gebot. Nichts
kann (sagen wir milde) unlogischer sein, als aus dem Selbstmord,

den man besser Selbsttötung, Selbstentleibung nennen
seilte, ein Vergehen gegen das 5. Gebot zu machen. Denn
dieses Gebot handelt, wie überhaupt die Gebote 4 bis 10 des
mosaischen Dekalogs, durchaus nur von den Pflichten, die Gott
gegen die Mitmenschen vorschreibt, und in der vertiefenden
Auslegung, die Jesus in seiner Bergpredigt diesem Gebote
zuteil werden lässt, findet sich ebensowenig die leiseste Anspielung

auf den Selbstmord wie in Luthers erläuternder Erklärung
dazu: >Wir sollen unserm Nächsten an seinem Leibe keinen
Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen
Leibesnöten.«

Es sind aber nicht nur die Frommen im Irrtum, die im
5. Gebot ein Verbot des Selbstmords finden wollen, sondern
überhaupt alle, die aus irgendeiner biblischen Stelle eine
Verwerfung des Selbstmords herauslesen oder wenigstens ableiten
wollen. Eine solche Bibelstelle gibt es nicht. Kurz vor dem
Weltkriege veranlasste, angesichts der erschreckenden Vermehrung

der Selbstmorde, das sächsische Landeskonsistorium seine
Geistlichen, am ersten Busstag jenes Jahres in ihren Predigten
vor solcher schweren Sünde ernstlich zu warnen«. Mit Rücksicht

hierauf, konnte man damals lesen, sind die Bibelstellen
ausgewählt, nämlich Hebräer 10, 31 und Ezechiel 33, 7— 11. Die
erste ist das bekannte Drohwort, das schon Tausende von
Traktätchen uns verstockten Freidenkern zugerufen haben:
Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu

fallen«; die zweite, nicht minder bekannte Stelle handelt vom

Tode des Gottlosen, an dem Gott kein Gefallen habe, und von
seiner Bekehrung, die der Herr wünsche. Beide Worte können
aber weder vor einer absoluten dogmatischen Betrachtung,
noch weniger ihrem relativen religionsgeschichtlichen
Zusammenhang nach als besondere und deutliche Verwerfung des'
Selbstmords bestehen, ausser man setzt schon stillschweigend
als verböte:] voraus, was man durch sie gern verboten sehen
möchte.

Enthält so die Bibel keine ausdrückliche Verwerfung des
Selbstmords, so finden wir doch eine ganze Reihe von Fällen
verzeichnet, wo Menschen Selbstmord begehen, wo also den
biblischen Autoren genug Gelegenheit geboten gewesen wäre,
über dieses anscheinend so gottlose Verbrechen die vollsten
Schalen ihres heiligen Zorns auszugiessen. Simson, Ahitophel
(der Ratgeber des aufrührerischen Kronprinzen Absalom), Saul
und sein Waffenträger, der Sehriftgelehrte Rhazis im 2. Mak-
kabäerbuch sind solche Selbstmörder. In allen diesen Fällen
unterlassen die Berichterstatter jedes missbilligende Wort; die
Selbstmörder erhalten ein ehrenvolles, zum Teil sogar ein
feierliches Begräbnis; der Selbstmord des Rhazis wird als
ehrliches Sterben geradezu gerühmt; nirgends ist von einem
Schandbegräbnis, von Geistlichen, die ihre Teilnahme verweigern,

von einer Selbstmörderecke und ähnlichem die Rede,
nicht einmal bei dem Selbstmord des Judas, wo man solches
noch am ehesten erwarten würde. So bleibt es denn dabei, dass
von ernstlichen biblischen Gründen gegen den Selbstmord
nicht gesprochen werden kann.

Diese werden denn auch meistens durch religiöse Bedenken
allgemeinerer Art ersetzt, von denen das verbreitetste ist, dass
der Selbstmord einen Eingriff in die Anordnungen Gottes
darstelle, dass der Mensch das von Gott gegebene Leben nicht
freiwillig wegwerfen dürfe. Diese Begründung würde vielleicht
ausreichen, wenn das Bibelwort 1. Mose 1, 31 wahr wäre:
»Gott sähe an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es

war sehr gut«. Dann dürfte freilich der Mensch auch keine
Veränderungen in seinem überkommenen Zustand vornehmen,
denn jede würde ja eine Korrektur und missbilligende Kritik
des vollkommenen Gotteswerkes bedeuten. Wie nun aber,
wenn Gott mir durch die Schuld meiner Erzeuger, durch einen
Bazillus, der mir angeflogen ist, durch einen Unglücksfall, dessen

Opfer ich geworden bin, ein Leben verliehen hat, das mit
jedem schmerzlichen Atemzuge jenem göttlichen »Es war sehr
gut« Hohn spricht? Sollte ich da nicht das Recht haben, dieses
Leben wegzuwerfen und dadurch mir. und der Menschheit
einen besseren Dienst zu leisten, als wenn ich's kümmerlich
genug erhielte? »Ist es denkbar«, fragt Montesquieu, »dassi

Gott seine Eigenschaft als Wohltäter so verleugnen würde,
dass er mir eine Gnadengabe aufzwingt, deren Besitz mich
elend macht?« Das sind Fragen, die auch der fromme und
gläubige Christ nicht ohne weiteres bejahen wird, wieviel
weniger erst der an Gottes Güte und Existenz zweifelnde
moderne Mensch!

Der moderne Mensch wird darum nicht die Offenbarung,
sondern seine oberste Autorität, die Vernunft, fragen, d. h. er
wird statt theologischer Vorurteile lieber philosophische Gründe
für oder gegen den Selbstmord auf sich wirken lassen. Zur
Höhe einer philosophischen Prinzipienfrage wurde das
Problem des Selbstmords durch die Stoiker erhoben, deren Grün-
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